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GEMEINDE PLANEGO
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W; SATZUNG ÜBER DrE HAÜSNÜMERIERUNG

Präambel

Die Gemeinde Planegg erläßt nachfolgende Satzung, da es beiNotföU&n wegen
fehlender bzw. nicht gut sichtbarer Hausnumerierüngen immer wiedör za
erheblichen Verzögerungen bei der Hilfelei'stung kommt. .

§1 .

Jedes Gebäudegrundstäck erhält in der Regel eine Hausniimmer.
Mehrere Grundstücke kömien eine gememsame Hausnummer erhalten, wenn die
darauf befindlichen Gebäude eine wirtSGhaftliche Einheit bilden. Voh mehreren
auf einem Gmndsti'ick emchteten Gebäuden kann jedes Gebäude eine eigene
Hausniiinmer erhalten.
Die Gemeinde teilt die Haüsniimmer zu. Sie kann Beschaffenheit, Form und
Farbe der Hausnuinmer bestimmen. Dem Eigentümer des Gebäudes, an dem die
Hausnumjnier angebracht werden soll, ist dies scImftliGh mitzuteilen.

§2 •

Der Eigentümer des Gebäiides, för das die Gemeinde eine Hausnummer zugeteilt
hat, ist verpflichtet, die Hausnummer innerhalb 4 Wochen nach Erhalt der
Mitteilung gemäß § l Abs. 2 Satz 3 auf seine Kosten zu beschaffen, entsprechend
den Bestimiiiungen dieser Satziing imd etwaigen weiteren Auflagen der
Gemeinde nach § 3 Abs. 2.ordniuigsgemäß anzubringen und zu unterhalten.
Komjnt der Eigentümer seinen Yeipflichtungen nach Abs, l nicht nach, so kann •
die Gemeinde das Erforderliche selbst veranlassen und die ilu- dabei entstehenden
Kosten gegenüber dem Verpflichteten durch Leistimgsbeseheid geltend machen.

§3 . , , . .

Die HausnumiTier muß in der Regel an der Straßenseite des Gebäudes an gut •
sichtbarer Stelle angebracht werden. Befindet sich der Haüseingang an der
Straßenseite, ist sie umBittelbar neben der Eingangstüre m Höhe der Oberkante
der Tiire anzubringen. Befindet sich die Eingangstilre nicht an der Straßenseite,
ist die HaiisniuTuner straßenseitig.an der der Eiiigangstiu-e nächstliegenden Eclce
des Gebäudes anziibringen; Wiu-de die Einfriedimg eine gute Sicht von der Straße
aus aiifdie am Gebäiide angebrachte Hatisnuirmier verhindern, ist sie iimnittelbar
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neben dem Hauptemgang der Einfriedung oder Bepflanzung zur Straße hin
anziibringen.
Bei einer riickwärtigen Bebauung ist an der öffentlichen Straße em Hmweissclüld
anzubringen.. .. . .
Die Gememde kaim eme andere Art der Anbringung zylassen oder anordnen,
wenn dies in besonderen Fällen, insbesondere zur besseren Sichtbarkeit der
Hausnummer geboten ist.

§4

Bei Andemngen der bisherigen Hausnummer findeu die. §§ 1-3 entsprechende
Anwendung. . .
Bei notwendiger Emeiiemng der Hausnummer tritt an die Stelle der Mitteilung
näoh § l Abs. 2 Satz 3 die Aufforderung der Gemeinde an den Eigentümer, die
Hausnummer zii erneuern. Im übrigen finden die §§ l -3 entsprechende
Anwendung mit der Maßgabe, daß von den Kosten auch die Aufwendungen
erfaßt werden, die in unmittelbarem Zusanimenhang mit der Emeuemng am Haus
erforderlich werden.

§5 • . .

Die dem Eigentt'imer nach dieser Satzimg obliegenden Verpflichtungen treffen m
gleicher Weise den an dem Gebäudegrundstüek dinglich Berechtigten,
insbesondere den Erbbauberechtigten und den Nutznießer sowie den
Eigenbesftzer nach §872 BOB. .

§ß
Die nicht dieser Satziing entsprechenden Hausnummembeschildemngen sind bis
31.12.97 entsprechend zii ändern. :

§7

Die Satzung tritt am 15.02.97 in Kraft.

Planegg,den03.02.1997

Dr. Ulrike Höfer
l. Bürgenneisterin


